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PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMlVIERN 

ÖSTERREICHS 

.... 

-

An das 
Präsidi um des 
Nationalrates 

. Z' . _ ..... _ ... _ .... ��.� '-�t:>9��fb I 

Parlament 
1010 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 

Wi en, am 10.4.19 9 0  

Unser Zeichen: 
S-490/N 

Durchwahl: 
479 

Bet��ff : Entwurf e ines Bundesgesetzes, mit dem das Ge werb
l iche So zialversicher un gsgesetz geändert wird 
(17. Novelle zum GSVG) 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster 

r e ichs be ehrt sich, dem Präsidi um des Nationalrates di e 

beili egenden 25 Abschriften ihr er Stell un gnahme zum Entwurf 

e in es Bundesgesetzes, mit dem das Ge werbliche Sozialversi

cherungsgesetz (17. Novelle zum GSVG) geändert wird mit der 

Bitte um Kenntnisnahme zu überre ich en. 

Für den Gen eralsekr etär :  

gez. Dr. Noszek 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 

ÖSTERREICHS 

A B 5 e H R  1 F T  

Rn das 
Bundesministerium 

f�r ArDPit und 50ziales 

Stu/Jenring I 
1010 Wien 

Ihr Ze i chen/5 ctwe iDen vom: 

20.620/1-2/90 16.2. /990 

Wien.' am 6.4-. 1990 

Unser Zeichen: 
5-290/N 

Durchwahl : 

479 

ßetLE?ff: Entwurf eines Bundesgesetzes., mi t dem das G"ewerb
Liche 50ziaLversicherungsgesetz geändert wird 
(17. NoveLle zum G"SVG") 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern öster

reichs beehrt sich.' dem Bundesministerium f0r Arbeit und 

Soziales zum vorliegenden Entwurf eines Bundesgesetzes.' mit 

dem das G"ewerbliche Sozialversicherungsgesetz qeändert wird 

(l7. NovelLe zum G5VG) foLgende SteLLungnahme zu 0bermit

teLn: 

Die Pr�5identenkonferenz verweist grundsätzLich auf ihre 

SteLLungnahmen zum Entwurf einer 49. ASVG-Novelle (RZ. : 

S-29U/N vom 4.4. 199D) und zum Entwurf einer 15. NovelLe zum 

B5VG (AZ.: S-290/Sch vom 4. 4. 7990). Die zu den bei den 

Entw0rfen gemachten Bemerkungen geLten auch für die ana

Logen RegeLungen der vorliegenden GSVG-NovelLe. 

Zusätzlich vermerkt die Präsidentenkonferenz ledigLich., 

daß die Wahrung der Bemessungsgrundlage nach VoLLendung 

des 45 bzw. 5D Lebensjahres auch fUr die Selbständigen ana

L og gel ten soL l./ dami t ei n geringeres Ei nkommen nach Au f-

nahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit nicht zu Leis

tungsverschLechterungen führt. Eine entsprechende Rege-
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Lung soLLte auch in das 65UC, aufgenommen werden. 

Wunschgemäß werden 25 Abschriften dieser 5telLungnahme 

dem Präsidium des NationaLrates UbermitteLt. 

fler Präsident: 

gez. NR ö'kR Ing. Der fL er 

Der Generalsekretär: 

gez. DipL.Ing. 5trasser 
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